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 Veröffentlicht am 06.04.2005

Norm

GewO 1859 §82 lite 2.Fall

Rechtssatz

Auch das Abwerben vron Kunden des Dienstgebers für ein zu gründendes Konkurrenzunternehmen verwirklicht den

Entlassungsgrund des § 82 lit e 2.Fall GewO dann nicht, wenn dadurch während aufrechten Dienstverhältnisses für den

Dienstgeber keine Nachteile eintreten oder eintreten sollen.
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